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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Ortsteil Reitscheid der Gemeinde Freisen 
ist die Errichtung einer bifacialen, vertika-
len Agri-Photovoltaikanlage (APV) geplant. 

Der geplante Solarpark ist ca. 11,7 ha 
groß. Das Plangebiet liegt auf einer land-
wirtschaftlich genutzten Fläche zwischen 
den Ortschaften Reitscheid (ca. 100 m) und 
Grügelborn (ca. 400 m) und grenzt an den 
Wendalinushof an. Die Fläche befindet sich 
südlich der L 133 und westlich der L 310.

Das Plangebiet soll auch nach Realisierung 
der bifacialen Agri-Photovoltaikanlage wei-
terhin landwirtschaftlich als Ackerland ge-
nutzt werden.

Die Erschließung der bifacialen Agri-
Photovoltaikanlage erfolgt über die 
L  133 und L  310, von denen jeweils ein 
Feldwirtschaftsweg direkt in das Plangebiet 
führt.

Unter Agri-Photovoltaik (Agri-PV) wird die 
kombinierte Nutzung ein und derselben 
Landfläche für landwirtschaftliche Produk-
tion als Hauptnutzung und für Strompro-
duktion mittels einer PV-Anlage als Sekun-
därnutzung verstanden.

Zweiseitige Photovoltaikmodule werden 
aufrecht installiert, wobei mindestens 8 m 
breite Reihenzwischenräume die kombi-
nierte Nutzung für Landwirtschaft und 
Photovoltaik erlauben. So bleiben bis zu 
95% der Fläche landwirtschaftlich nutzbar, 
und der Einsatz herkömmlicher Landma-
schinen ist ohne erhebliche Einschränkun-
gen möglich.

Dass die landwirtschaftliche Nutzung mit 
der Errichtung und dem Betrieb einer Agri-
Photovoltaikanlage vereinbar ist, ist bereits 
durch die für beide Nutzungen hohen Er-
trags- und Wirkungsgrade belegbar. Der 
Verlust der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
ist gering, ebenso wie der Ertragsverlust. 
Zur Sicherstellung dieser Annahmen ist eine 
Einhaltung der DIN SPEC 91434 für Agri-
PV vorgesehen. Der Solarpark dient der re-
generativen Erzeugung von Strom und der 
gleichzeitigen Reduzierung des Verbrauchs 
fossiler Energieträger. Die Bundesregie-
rung verabschiedete mit dem „Osterpaket“ 
im Frühjahr 2022 die größte energiepoliti-
sche Gesetzesnovelle seit Jahrzehnten. Ziel 
ist der beschleunigte und konsequente Aus-

bau erneuerbarer Energien. Bis 2030 sollen 
der Anteil erneuerbarer Energien am Brut-
tostromverbrauch auf mindestens 80 Pro-
zent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes.

Durch die Errichtung des geplanten 
Solarparks wird ein aktiver Beitrag zum 
konsequenten Ausbau erneuerbarer Ener-
gien in der Gemeinde Freisen geleistet.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit der bifacialen Agri-Photovoltai-
kanlage nach § 35 BauGB (Außenbereich). 
Danach ist die Planung nicht realisierungs-
fähig. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der bifacialen Agri-
Photovoltaikanlage zu schaffen, hat die Ge-
meinde Freisen gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Agri-PV Wendalinushof, Reit-
scheid“ beschlossen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen. Er umfasst eine 
Fläche von insgesamt ca. 11,7 ha.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht 
ist gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung. (Der Umweltbericht wird erst nach 
der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertiggestellt. 
Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung wird 
zunächst der erforderliche Umfang und 

Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Dr. Stephan Maas Planungsbüro, Ot-
to-Hahn-Hügel 49, 66740 Saarlouis beauf-
tragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Freisen stellt den Geltungsbereich als Flä-
che für die Landwirtschaft, als Fläche für 
Wald und Flächen und Maßnahmen zum 
Ausgleich von Eingriffen im Sinne des § 
18 BNatSchG. Zusätzlich stellt der Flächen-
nutzungsplan die Maßnahme Nr. 25 „Bei 
der Heiserich“ (siehe Entwicklungskonzep-
tion Landschaftsplan) dar. Der vorliegende 
Bebauungsplan widerspräche somit dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, 
wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind. Der ge-
plante Solarpark ist somit nicht realisier-
bar. Aus diesem Grund wird für den Teil des 
Geltungsbereich des Bebauungsplans, der 
Flächennutzungsplan im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich süd
westlich des Siedlungskörpers von Reit-
scheid auf einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche und grenzt den Wenda-
linushof ein. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:

•	 im Norden durch die Straßenverkehrs-
fläche der L 133 

•	 im Osten durch die Straßenverkehrsflä-
che der L 310 und durch den Betriebs-
standort des Wendalinushofs,

•	 im Süden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, Grünflächen als auch 
Gehölzstrukturen und 

•	 im Westen durch Gehölze. 

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist von landwirtschaftlichen 
Flächen und Gehölzen umgeben. Lediglich 
im Osten schließt der landwirtschaftliche 
Betriebsstandort des Wendalinushofs an. In 
unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet 
sich südlich der Friedhof Grügelborn sowie 
ca. 500 m östlich eine Photovoltaikanlage. 
Das Plangebiet stellt sich aktuell als land-
wirtschaftlich genutzte Fläche dar.

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Privateigentum des Wendalinshofes. Derzeit 
wird die Fläche an einen Landwirt verpach-
tet.

Topografie des Plangebietes

Der Geltungsbereich fällt von Norden, von 
der L 133, nach Süden um insgesamt ca. 50 
m ab. Gemäß des angestrebten Planvorha-
bens ist nicht davon auszugehen, dass sich 
die Topografie in irgendeiner Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung der bifacialen Agri-Photo-
voltaikanlage ist über die L 133 und L 310 
gesichert. Von beiden Straßen führt jeweils 
ein Feldwirtschaftweg in das Plangebiet. 

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Aufstellung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: Geobasisdaten, © GeoBasis DE/LVGL-SL (2025); Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

Wendalinushof

Reitscheid

L 133

L 
31

0

Friedhof 
Grügelborn

Photovoltaik-
anlage



Bebauungsplan „Agri-PV Wendalinushof, Reitscheid “, Freisen 6 www.kernplan.de

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-
leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafo auf der Fläche installiert.

Um den Netzverknüpfungspunkt zu errei-
chen, muss eine unterirdische Kabeltrasse 
verlegt werden.

Außerdem ist zu erwarten, dass die Frei
flächen-Photovoltaik-Anlage in Zukunft mit 
einem Stromspeicher nachgerüstet wird. 

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Sollte zum Schutz vor Vandalismus und 
Diebstahl eine Einzäunung erforderlich wer-
den, würden im Bereich der Zuwegungen 
Tore vorgesehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, so-
wie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplan-
te Standort private und öffentliche Belange 
so gering wie möglich beeinträchtigt (Ver-

träglichkeit) und die Planungsziele am bes-
ten erreicht.

Auf das konkrete Interesse des Eigentümers 
des Wendalinushofes hin wurde die vorlie-
gende Fläche geprüft. Bei der Prüfung fiel 
besonders ins Gewicht, dass aus der Flä-
che ein großflächiges, zusammenhängen-
des Plangebiet geschaffen werden kann, 
unter Berücksichtigung der Restriktionen 
durch Schutzgebiete, landesplanerische 
Vorgaben oder bestehende Nutzungen 
sowie Exposition und Topografie, Grö-
ße der Fläche, ökologische Wertigkeit und 
Eigentumsverhältnisse bzw. Flächenverfüg-
barkeit.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, geändert durch 
Verordnung vom 13.03.2021 (Amtsbl. I S. 
859), soll im Rahmen der Energiewende der 
Anteil der Photovoltaik an der Bruttostrom-
erzeugung im Saarland erhöht werden, um 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien weiter voranzubrin-
gen. Hierfür wurden die Ausschreibungen 
für Freiflächensolaranlagen auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen in benachtei-
ligten Gebieten geöffnet und das „Freiflä-
chenpotenzial für Solaranlagen auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen in benach-
teiligten Gebieten im Saarland“ ausgewie-
sen.

Die Landesverordnung ist aufgrund der ver-
änderten Rechtsgrundlage des EEG nicht 
mehr erforderlich. Die nun über das EEG 
(§37 Abs. 1 Nr. 2 h und i) in Kraft getre-
tene Änderung sieht eine „opt-out“ Re-
gelung bezüglich Zuschlägen für Gebo-

te (Ausschreibungen 1. Segment – BNet-
zA) auf Flächen in landwirtschaftlichen be-
nachteiligten Gebieten vor. Damit müssen 
nach neuer Regelung die Länder aktiv tätig 
werden um benachteiligte Gebiete aus der 
EEG-Förderkulisse heraus zu nehmen. Dies 
ist im Saarland bislang nicht erfolgt.

Den veröffentlichen Potenzialflächen 
kommt jedoch nach wie vor, eine Infor-
mationswirkung zu, da sie insbesonde-
re auf die raumordnerische, naturschutz- 
und wasserhaushaltsrechtliche, sowie auf 
die technische Eignung von Flächen zur So-
larenergie-Nutzung hinweist. Bei dem als 
Sondergebiet festgesetzten Bereich handelt 
es sich um eine in der Potenzialkarte „Frei-
flächenpotenzial für Solaranlagen auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen in benach-
teiligten Gebieten im Saarland“ dargestell-
ten Potenzialfläche.

Angesichts der Topografie eignet sich der 
gewählte Standort aus Gründen der Son-
neneinstrahlung, sowie der Abschirmung 
zum Siedlungskörper besonders zur Errich-
tung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. 
Die Platzierung der Agri-PV-Module im Um-
feld des Wohngebäudes des Wendalinusho-
fes erfolgt auf Wunsch des Eigentümer.

Mit einer Flächengröße von etwa 11,7 ha 
erfüllt das vorgesehene Gebiet zusätzlich 
das Kriterium für die Schaffung eines groß-
flächigen und zusammenhängenden Plan-
gebiets.

Gleichzeitig bedingt die bereits bestehen-
de Erschließung des Gebietes eine Mini-
mierung der ökologischen Beeinträchti-
gungen und damit eine größtmögliche 
Umweltverträglichkeit.

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die 
öffentliche Sicherheit kommt erneuerba-
ren Energien in der Schutzgüterabwägung 
gem. § 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung 
zu. Diese Bedeutung verdrängt das Gewicht 
potenzieller Nutzungsalternativen für die 
gewählte Fläche.

Da die lokalen Entwicklungsziele an diesem 
Standort optimal umgesetzt werden kön-
nen, wird auf eine Prüfung von weiteren 
Standortalternativen verzichtet. Der Stand-
ort wird als ausgewogene Lösung für die 
geplante Nutzung bewertet.

Quelle: Geobasisdaten, © GeoBasis DE/LVGL-SL (2025) / Geoportal, PV-Potenzialflächen
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Ortsteil Reitscheid hat eine zentralörtliche Funktion eines Nahbereichs  
(Freisen ist ein Grundzentrum)

Vorranggebiete •	 nicht betroffen 

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 keine Restriktionen für das Plangebiet

Landschaftsprogramm •	 keine Restriktionen, Ziel- oder Entwicklungsaussagen für das Plangebiet

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung

•	 nicht unmittelbar betroffen

•	 an der nordöstlichen Ecke schließt sich auf der anderen Straßenseite der L 133 das 
FFH-Gebiet L-6409-304 „Wiesen bei Reitscheid“ an, das gleichzeitig als Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesen ist.

Landschaftsschutzgebiet •	 Der Geltungsbereich grenzt im Süden an das Landschaftschutzgebiet LSG-L 02.05.15 
gem. der Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis St. Wendel 
vom 12. August 1976; kein Ausschlusskriterium, da keine Beeinträchtigungen durch 
das Vorhaben zu erwarten sind

Sonstige Schutzgebiete: Naturparks, 
Naturschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, geschütz-
te Landschaftsbestandteile, gesetzlich 
geschätzte Biotope, Nationalparks, 
Biosphärenreservate

•	 Geltungsbereich liegt komplett im Naturpark Saar-Hunsrück; kein Ausschlusskriterium, 
da keine besondere Bedeutung für Erholung und Landschaftsbild

•	 Der Planbereich liegt weder innerhalb von Schutzgebieten nach WHG/SWG (Wasser-
schutzgebiete, Überschwemmungsgebiete) noch innerhalb von Schutzgebieten nach 
BNatSchG

•	 südlich grenzt Biotop GB 6409-0198-2014 (Nass- und Feuchtweide) an; wird durch 
die Maßnahme nicht beeinträchtigt

Naturdenkmäler / archäologisch bedeu-
tende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete 
Gebiete

•	 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Denkmäler •	 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

•	 Ebenso wenig liegt das Vorhabengebiet innerhalb eines nach § 6 Abs. 1 des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes geschützten unzerschnittenen Raumes.

Informelle Fachplanung •	 Nach den im Geoportal Saarland veröffentlichten Ergebnissen der Biotopkartierun-
gen des Landes ist von der Maßnahme kein Biotop betroffen

•	 Das südlich angrenzende Biotop GB 6409-0198-2014 (Nass- und Feuchtweide) wird 
durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

•	 Der allgemeine Artenschutz gemäß § 39 BNatSchG gilt für alle wild lebenden Tiere 
und Pflanzen. So ist es unter anderem verboten, wild lebende Pflanzen- und Tierarten 
ohne vernünftigen Grund ihrem Standort zu entnehmen, sie zu schädigen, zu fangen, 
zu töten oder ihre Lebensstätten ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu 
zerstören.

•	 Da Rodungsarbeiten innerhalb der gesetzlichen Rodungsfristen außerhalb der Vogel-
brutzeit vom 01. Oktober bis 28. Februar auszuführen sind, kommen die Verbotstat-
bestände gemäß § 39 Absatz 5 BNatSchG nicht zum Tragen.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Freisen stellt den Geltungsbereich als Fläche für 
die Landwirtschaft, als Fläche für Wald und Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von 
Eingriffen im Sinne des § 18 BNatSchG. Zusätzlich stellt der Flächennutzungsplan die 
Maßnhame Nr. 25 „Bei der Heiserich“ (siehe Entwicklungskonzeption Landschaftsplan) 
dar. Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht somit dem Entwicklungsgebot nach 
§ 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind. Der geplante Solarpark ist somit nicht realisierbar. Aus diesem Grund wird für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert. 

Bestand

Teiländerung



Bebauungsplan „Agri-PV Wendalinushof, Reitscheid “, Freisen 9 www.kernplan.de

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung - 
Sonstiges Sondergebiet „Agri-
photovoltaik-Freiflächenanlage“

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Gemäß Abs.  2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Der Großteil des Plangebietes soll, wie bis-
her, in erster Linie landwirtschaftlich genutzt 
werden. Ziel der vorliegenden Planung ist 

die Nebennutzung mit einer Agri-Photovol-
taik-Anlage planungsrechtlich vorzuberei-
ten. Deshalb sind Nebennutzungen in Form 
von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie (Agri-Photovol-
taikanlage) zulässig.

Um auch künftig eine landwirtschaftliche 
Nutzbarkeit sicherzustellen wird die Errich-
tung auf vertikale, bodennahe Agri-Photo-
voltaik-Freiflächenanlage beschränkt, die 
den Anforderungen der DIN SPEC 91434 
für Anlagen die überwiegend bodennah 
aufgeständert werden und zwischen den 
Agri-PV-Anlagenreihen bewirtschaftet wer-
den. 

Die Ausrichtung und Abstände zwischen 
den Modulreihen sind nicht in der DIN 
SPEC 91434 festgelegt. Diese müssen al-
lerdings entsprechend der Lichtverfügbar-
keit und -homogenität geplant und ausge-
richtet werden. Die Abstände sollen so ge-
wählt werden, dass der techno-ökologische 
Synergieeffekt durch Beschattung und die 
Lichthomogenität möglichst hoch ist und 
negative Auswirkungen auf das Pflanzen-
wachstum vermieden werden. Daher ist da-
von auszugehen, dass in Reitscheid ein Mo-
dulreihenabstand von mindestens ca. 8  m 
erforderlich ist.

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Nebennutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sons-
tigen Sondergebietes „Photovoltaik“ 
sind Zuwegungen zulässig. Vorrichtun-
gen zur Entwässerung ermöglichen einen 
schadlosen Abfluss bzw. die Versickerung 
von Wasser. Aufgrund der senkrechten Auf-
stellung ist jedoch nicht mit Tropfkanten, 
wie bei konventionellen, schrägen Modulti-
schen zu rechnen.

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
- 21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photovoltaiknutzung ergriffen werden.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab

TEIL A: PLANZEICHNUNG PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SO
Agri-PV

SONSTIGES SONDERGEBIET „AGRI-PHOTOVOLTAIK-FREIFLÄCHENANLAGE“
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Modulhöhe MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-MODULE ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN (EIN- UND AUSFAHRT)
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

F
VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG, HIER: 
FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT, HIER: EXTENSIVIERUNG 
EINER WIESE
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

WALDABSTAND (30 M)
(NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB I.V.M. § 14 ABS. 3 LWALDG)

BAUBESCHRÄNKUNGSZONE L 330/L 133
(NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB I.V.M. § 24 STRG SL)

HÖHENLINIEN (IST-ZUSTAND)
(QUELLE: LASERDATEN DGM1 - ©GEOBASIS-DE / LVGL-SL 2025)

Nutzungsart
maximale 
Gebäude-
oberkante

Grundfl ächenzahl Grundfl äche

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
Vorhaben- und Erschließungsplanes gelten u.a. fol-
gende Gesetze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBI. 2025 I S. 189).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
vom 09. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 52) .

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. 
August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 855).

• Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) des 
Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geän-
dert durch Artikel 49 des Gesetzes vom 27. August 
2025 (Amtsbl. I S. 854, 863).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 51 des Gesetzes vom 27. 
August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 864).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 27. August 2025 
(Amtsbl. I S. 854, 855).

• Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Oktober 1977 (Amtsbl. I S. 1009), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 12. Juni 2024 (Amtsbl. I 
S. 500).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 09. Oktober 2024 (Amtsbl. I S. 854).

• Saarländisches Straßengesetz (StrG), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1977 
(Amtsbl. I S. 969), zuletzt geändert durch Artikel 59 
des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 
854, 865).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Einlei-

tung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

Freisen, den __.__.____

 ________________
 Der Bürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster überein-
stimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt  
und von der Planung unterrichtet (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §  2 
Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellungnahme eingeräumt.

• Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanes im Internet inkl. 
einer Auslegung beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellungnahme ein-
geräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• 

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebau-
ungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 Freisen, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 12 
Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit 
Umweltbericht, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Freisen, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister
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Die natürliche Geländeoberkante, als unte-
rer Bezugspunkt, wird in der Planzeichnung 
durch Höhenlinien dargestellt. Zwischen-
werte sind zu interpolieren.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Es ist jedoch eine Grundflächenzahl von 0,1 
für die projizierte überbaubare Fläche aus-
reichend, um die Belegungsdichte der Mo-
dulreihen zu regeln. Zusätzlich wird festge-
setzt, dass die Bodenversiegelung (Funda-
mente / Rammpfosten der Untergestelle, 
Wechselrichter, Speicher, Transformatoren, 
Speicher, Übergabestation und Zaunpfos-
ten) maximal 5.000 m2 erreichen darf. Die-
se Flächenangabe wird im Laufe des Ver-
fahrens verfeinert und Grundlage der Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksfläche

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage an den vorgesehenen Stellen. Die 
Baufenster sind ausreichend groß dimen-
sioniert, um alle zur Errichtung und zum 
Betrieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maxima-
le Ausnutzung der Flächen im Plangebiet 
möglich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grundstücks
flächen angelegt werden, um einen gere-
gelten Betriebsablauf inklusive Wartung 
und Pflege der Photovoltaik-Anlage zu ge-
währleisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser, soweit es wider Erwarten 

auftritt, können entsprechende Einrichtun-
gen zur Entwässerung samt erforderlichem 
Zubehör gebaut werden.

Anschluss anderer Flächen an 
die Verkehrsflächen (Ein- und 
Ausfahrt) 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zur Gewährleistung eines Anschlusses an 
die örtlichen Verkehrsflächen wird ein ent-
sprechender Bereich für Ein- und Ausfahr-
ten festgesetzt.

Verkehrsflächen besonde-
rer Zweckbestimmung, hier 
Feldwirtschaftsweg 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Durch die Festsetzung der Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung, hier: 
Feldwirtschaftsweg wird die Erschließung 
des Plangebietes sichergestellt. Die Zuläs-
sigkeit einer Toranlage ermöglicht den Zu-
gang für Berechtigte und schützt gleichzei-
tig vor Vandalismus etc.

Verkehrsflächen / -anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i.V.m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Nebenanlagen, die der Versorgung des Ge-
bietes mit Elektrizität (z. B. Trafo-Station) 
und / oder der E-Mobilität dienen, sind in-
nerhalb des Geltungsbereichs des Plange-
bietes, auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig, auch soweit 
für sie keine besonderen Flächen festge-
setzt sind.

Flächen und Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur, -Boden 
und Landschaft

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen dienen dem Schutz des Bodens 
bzw. der Vermeidung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände. Ihr Beschrei-
bung ist dem Umweltbericht zu entneh-
men. Hierzu wird überdies eine Fläche zur 
Extensivierung einer Wiese trockener Stand-
orte zeichnerisch festgesetzt. 

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage betrieben wird. 
Ein Repowering der Anlage gilt nicht 
als Betriebsende und bleibt von der 
Rückbauverpflichtung unberührt. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Als Folgenutzung wird eine 
Landwirtschaftsfläche festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Die Einzäunung der Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage dient dem Schutz vor 
Sachbeschädigung und Diebstahl. Die 
Bauvorschrift ist so ausgestaltet, dass die 
Einzäunung nach Möglichkeit keine Barrie-
re für Klein- und Mittelsäuger darstellt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt.

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeits- 
bevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen“ 
der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100 m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist.

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um den Wendalinushof, welcher sich je-
doch als Flächeneigentümer willentlich den 
seitlich installierten Modulen aussetzt. Etwa 
100 m nördlich liegt der Freisener Ortsteils 
Reitscheid, der für den genannten Immis-
sionschutzwert unkritisch ist, da aufgrund 
der Himmeslrichtung nicht mit Blendeinwir-
kungen zu rechnen ist. Aufgrund des  aus-
geprägten Nord-Süd-Gefälles ist die Anlage 
überdies nicht von Reitscheid aus einsehbar, 
sodass Beeinträchtigungen auf die Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen 
werden können. 

Der Siedlungskörper des Ortsteils Grügel-
born befindet sich in ca. 400 m Entfernung 
zum geplanten Vorhaben. Aufgrund der 
großen Entfernung, dazwischen liegender 
Topografie und Gehölzstrukturen liegt die-
ser unter Berücksichtigung der von einem 
Solarpark ausgehenden Wirkfaktoren 
außerhalb des relevanten Einwirkungsbe-
reiches. Alle anderen Wohnnutzungen lie-
gen in deutlich größeren Entfernungen. 

Nachteilige Beeinträchtigungen durch 
Blendwirkungen sind nach diesen Kriterien 
somit nicht zu erwarten.

Grundsätzlich sind Agri-Photovoltaikan-
lagen emissionsarm und verursachen be-
triebsbedingt kaum Lärmbelastungen. Die 
baubedingten Lärmemissionen werden auf-
grund der Bauart von Solarparks zeitlich 
sehr begrenzt sein, so dass diese ohne grö-
ßere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächen-
anlagen ein Unfall- oder Katastrophenri-
siko aus, da solche Anlagen keine gefähr-
denden Stoffe beinhalten. Hinsichtlich des 
Brandschutzes sind entsprechende Schutz-
konzepte zu entwickeln. Davon unabhän-
gig sind aufgrund der großen Entfernung zu 
den nächsten Siedlungen bei Bränden kei-
ne Auswirkungen auf den Menschen zu er-
warten.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen zu 
erwarten. Im Gegenteil wird durch den Be-
trieb der bifacialen Agri-Photovoltaikanla-
ge elektrische Energie ohne die Freisetzung 
von Kohlendioxid erzeugt, was sich positiv 
auf die menschliche Gesundheit auswirkt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
kommt somit der Forderung, dass die Be-
völkerung bei der Wahrung der Grundbe-
dürfnisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem 
Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebie-
tes durch die Errichtung einer Photovoltaik-
-Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Agri-Photovoltaikan-
lagen als technische und eingezäunte An-
lage verändert werden. Dies kann entweder 
infolge einer Verringerung von Flächen mit 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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landschaftsbezogener Erholungsnutzung 
ausgelöst werden oder durch eine erheb-
liche negative Veränderung der Erholungs-
eignung und -qualität benachbarter Erho-
lungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich genutztes Offenland 
ohne besondere Erlebnisqualität hat das 
Plangebiet für die Erholungsnutzung nur 
eine geringe Bedeutung. 

Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebie-
te mit erholungsspezifischen Infrastruktu-
ren wie Wanderhütten, Einkehrmöglichkei-
ten, touristische Aussichtspunkten, speziel-
len Ausflugszielen, etc. handelt es sich bei 
dem im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks liegenden Flächen nicht. 

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund der Hanglage der Fläche und der 
breiten Abstände zwischen den seitlich ins-
tallierten Modulen, der geringen Bedeutung 
des betroffenen Landschaftsraumes für das 
Landschaftsbild und die landschaftsbezoge-
ne Erholung sowie der ausreichend großen 
Entfernung zu sensiblen Nutzungen wird 
die Beeinträchtigungsintensität der Auswir-
kungen stark vermindert. Es besteht am ge-
planten Anlagen-Standort insgesamt ein 
geringes Konfliktpotenzial gegenüber Land-
schaftsbildbeeinträchtigungen.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Durch die geplante Nutzung kommt es nach 
aktuellem Kenntnisstand zu keiner erhebli-
chen nachteiligen Beeinträchtigung von ar-
tenschutzrechtlich relevanten Arten. 

Vom Planvorhaben sind keine Schutzge-
biete, insbesondere keine Schutzgebiete 
mit gemeinschaftlicher Bedeutung betrof-
fen, die dem Planvorhaben entgegenstehen 
können.

Es werden größtenteils Flächen bean-
sprucht, die unter ökologischen Gesichts-
punkten als geringwertig einzuordnen sind. 

Die im Osten und Süden des Geltungsbe-
reichs vorhandenen Grünstrukturen bleiben 
in vollem Umfang erhalten.

Beim größten Teil der Fläche handelt es sich 
derzeit um Äcker, die nur wenigen Pflanzen-
arten Lebensraum bieten. Durch das Auf-
stellen der Module wird die Intensität der 
Bewirtschaftung, ob Acker, Wiese oder Wei-
de, eingeschränkt, so dass sich die Situation 
aus der Sicht des Arten- und Biotopschutzes 
auf jeden Fall verbessert. Unter den senk-
rechten Modulreihen entstehen in einer 
Breite von mindestens 1 m Altgrasstreifen/
Säume, welche die Strukturvielfalt und das 
Nahrungsangebot für Vögel und Insekten 
deutlich erhöhen. Insgesamt ist davon aus-
zugehen, dass im Bereich der aktuell sehr 
homogenen Ackerfläche zukünftig zahlrei-
che Nischen entstehen, die zu einer Anrei-
cherung der Artenvielfalt für Pflanzen und 
Tiere beitragen. 

Zusätzlich wird im Geltungsbereich eine 
Wiese trockener Standorte extensiviert. Da-
mit kann der Eingriff durch den Bau der 
Agri-Photovoltaikanlage auf jeden Fall voll-
ständig im Geltungsbereich ausgeglichen 
werden. Es besteht ein Kompensationsüber-
schuss. Zusätzliche Maßnahmen sind nicht 
erforderlich.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
können mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden (vgl. spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung). Von allen betrof-
fenen Biotoptypen bleiben in der Umge-
bung des Eingriffsraumes ausreichend Aus-
weichflächen für die Fauna erhalten.

Aufgrund der betroffenen Biotoptypen sind 
lediglich Umweltauswirkungen geringer Er-
heblichkeit auf das Schutzgut Arten und 
Biotope zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-

ten lediglich punktuell auf. Auf dem weit-
aus größten Teil des Plangebietes bleiben 
sämtliche Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund der angrenzenden L 133 und L 310 
sowie der beiden Feldwirtschaftswege sind 
keine zusätzlichen externen Erschließungs-
maßnahmen notwendig. Im Allgemeinen 
wird das Schutzgut Boden bei Agri-Photo-
voltaikanlagen nur geringfügig beeinträch-
tigt. Zudem handelt es sich um eine ledig-
lich temporäre Bodeninanspruchnahme, 
da nach der Aufgabe der Solarnutzung ein 
kompletter Rückbau der Versiegelungen er-
folgen wird.

Die Ackerfläche liegt teilweise in Bereichen 
mit potenzieller Erosionsgefährdung durch 
Niederschläge, teils sogar hoher Erosions-
gefährdung nach der GAP-Konditionalitä-
ten-Verordnung vom 9. Dezember 2022. 
Durch den derzeitigen Maisanbau zeigen 
sich bereits Folgen der Niederschlagsero-
sion. Daher wurde eine Umwandlung der 
Ackerfläche in Grünland angeregt, um die 
Erosionsgefährdung zu senken. Aufgrund 
des agrar- und förderrechtlichen Rahmens 
wäre eine Umwandlung in Grünland je-
doch nicht mit der geplanten Agri-PV-Anla-
ge nach DIN SPEC 91434 vereinbar. Gleich-
wohl wirken die Brachstreifen unterhalb der 
Modulreihen erhöhter Erosion entgegen. 
Zudem wird im Rahmen der Planverwirkli-
chung durch eine Bewirtschaftungsvertrag 
die Berücksichtigung der Bodenbeschaffen-
heit durch eine erhöhte Bodenbedeckung 
und optimierte Verwurzelung angestrebt. 
Diese ist jedoch nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich kei-
ne natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im 
direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Im Gegensatz zu schräg aufgestellten Mo-
dultischen läuft wenig Regenwasser über 
die senkrecht stehenden Module ab, wo-
durch keine Tropfkanten entstehen. Anfal-
lendes Regenwasser wird vor Ort vollstän-
dig und ungehindert im Boden versickert, 
der Boden bleibt weitgehend unverän-
dert erhalten, daher wird dessen Versicke-
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rungsfähigkeit nicht verändert, die Grund-
wasserneubildungsrate bleibt trotz punk-
tueller Versiegelungen im Vergleich zur 
Ausgangssituation gleich. Eine Reduzierung 
der Grundwasserneubildung und damit 
eine quantitative Veränderung des Grund-
wassers sind demzufolge nicht zu erwar-
ten. Zu größeren Tiefbaumaßnahmen, die 
eine Grundwasserabsenkung verursachten 
könnten, oder zu Gründungen in einem Be-
reich mit hoch anstehendem Grundwasser 
wird es nicht kommen. Dadurch verursach-
te Beeinträchtigungen sind daher ebenfalls 
nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen. Vielmehr können bei Starkregener-
eignissen durch senkrecht stehende Modul-
reihen sogar bremsende Wirkungen auf die 
Fließgeschwindigkeit auftreten.

Bezüglich des Schutzgutes Wasser sind le-
diglich Umweltauswirkungen geringer Er-
heblichkeit zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung der 
bifacialen Agri-Photovoltaikanlage vorgese-
hen ist, handelt es sich um landwirtschaftli-
che Nutzflächen. 

Der von der Planung betroffenen Eigentü-
mer stellt seine Flächen im eigenen Inter-
esse für die Errichtung eines Solarparks zur 
Verfügung. Solarparks leisten einen Beitrag 
zur Erreichung der Energiewende im Sinne 
einer dezentralen Produktion erneuerbarer 
Energien und dient somit dem Allgemein-
wohl. 

Eine landwirtschaftliche Nutzung der Flä-
chen ist trotz der Umsetzung des Plan-
vorhabens weiterhin möglich (Einhaltung 
DIN SPEC 91434). Mit dem Pächter wird 
ein praktikables, landwirtschaftliches Nut-
zungskonzept abgestimmt. 

Das Plangebiet soll nach Realisierung der bi-
facialen Agri-Photovoltaikanlage weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Darüber 
hinaus wurde eine Rückbauverpflichtung 
und Folgenutzung „Landwirtschaft“ per 
Festsetzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Somit ist gewährleistet, dass die 
überplanten Flächen nach Beendigung der 
PV-Nutzung wieder für die Landwirtschaft 
zur Verfügung stehen können.

Bis 2030 sollen gem. § 4 Abs. 2 EEG 2023  
215 GW PV-Leistung installiert werden, wo-
von mindestens die Hälfte auf PV-FFA ent-
fallen wird, um die Umstellung der Energie-
versorgung auf erneuerbare Energien wei-
ter voranzubringen. Dies ist nur unter der 
Zuhilfenahme landwirtschaftlicher Flächen 
möglich.

Bei dem als Sondergebiet festgesetzten Be-
reich handelt es sich um eine in der Poten-
zialkarte „Freiflächenpotenzial für Solaran-
lagen auf landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen in benachteiligten Gebieten im Saar-
land“ dargestellten Potenzialfläche.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Er-
richtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die 
mit der bifacialen Agri-Photovoltaikanla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung der Fläche ist über die L 
133 und die L 310 gesichert, von denen 
zwei Feldwirtschaftswege direkt in das 
Plangebiet führen.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 

Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrol-
le bzw. Instandhaltung der bifacialen Agri-
Photovoltaikanlage.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplanten 
bifacialen Agri-Photovoltaikanlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die Module eine verminder-
te Kaltluftproduktion erfolgt. Durch die seit-
liche Installation der Module verändern sich 
die Verschattungseffekte jedoch im Tages-
verlauf stark.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um 
ein Projekt zur regenerativen Energiege-
winnung. Der Ausbau der Nutzung sola-
rer Strahlungsenergie entspricht dem bun-
despolitischen Ziel zur Gestaltung des Kli-
mawandels durch Verringerung des CO2-
Ausstoßes in Prozessen der Energieerzeu-
gung sowie dem Klimaschutzgesetz des 
Saarlandes.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
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fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Gewährleistung der landwirtschaftli-
chen Weiterbewirtschaftung durch seit-
liche Installation der bifacialen Agri-
Photovoltaikanlage mit großzügigen 
Abständen zwischen den Modulen

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Umwelt, vielmehr be-
steht ein ökologischer Kompensations-
überschuss (siehe Umweltbericht)

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts
bildes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes und 
des Schutzgutes Wasser

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Kein Erschließungsaufwand: lediglich 
interne Erschließung und Anschluss an 
Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar wird durch die Errichtung der bifacia-
len Agri-Photovoltaikanlage die Nutzbarkeit 
der landwirtschaftliche Produktionsflächen 
temporär eingeschränkt; allerdings können 
die betroffenen Flächen aufgrund der seit-
lichen Aufständerung der Module weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden.

Aus Sicht der Gemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Es bestehen keine überörtlichen Restriktio-
nen gegen das Vorhaben. Zudem sind keine 
Argumente bekannt, die gegen die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes sprechen.

Darüber hinaus sind keine Argumente 
be-kannt, die gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes sprechen.

Gewichtung / Abwägungsfazit:

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplan wurden die relevan-
ten Belange umfassend untereinander und 
gegeneinander abgewogen. 

Die positiven Argumente, darunter maßgeb-
lich der von überragendem öffentlichem In-
teresse getragene Ausbau erneuerbarer 
Energien gem. § 2 EEG, sowie die Zustim-
mung der in seinen betriebswirtschaftlichen 
Belangen berührte Besitzer des Wendali-
nushofs, überwiegen deutlich. 

Bis die Stromerzeugung im Bundesge-
biet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorrangi-
ger Belang in die jeweils durchzuführenden 
Schutzgüterabwägungen eingebracht wer-
den. Der Landwirt begrüßt die Agri-PV-Nut-

zung und die Flächen werden aufgrund der 
überwiegenden seitlichen Aufständerung 
weiter an einen Landwirt zur Bewirtschaf-
tung verpachtet.

Es gibt keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Erholung, gesunde Wohn-
verhältnisse, umweltschützende Belange, 
den Verkehr, die Ver- und Entsorgung oder 
private Belange. Trotz einer gewissen Be-
einträchtigung des Orts- und Landschafts-
bilds überwiegt das städtebauliche Interes-
se, den Ausbau erneuerbare Energie voran-
zutreiben. Insgesamt kommt die Abwägung 
zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 
Planung möglich ist.


